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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

 Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 08.08.2012    

 Kreisausschuss Vorberatung 13.08.2012    

 Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 03.09.2012    

 

 

Beschlussfassung zum Maßnahmeplan gemäß § 44 LNOG M-V zur Auszahlung der 

Anschubfinanzierung durch das Land M-V 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt, zur Gewährleistung einer Auszahlung der 

Anschubfinanzierung durch das Innenministerium M-V an den Landkreis Vorpommern-Rügen 
gemäß § 44 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (Landkreisneuordnungsgesetz - LNOG M-V) vom 12. Juli 2010, 
folgenden Maßnahmeplan (siehe Anlage). 
 

 

 

Grimmen, den 

 
 
 

Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Organisationseinheit:  

FD Gebäudemanagement/sonstige Dienste  
Vorlagen  Nr.: 

BV/1/0133 

Status: öffentlich 
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Begründung: 

 

Die neuen Landkreise erhalten gemäß § 44 Abs. 2 LNOG M-V zum 01. Januar 2013 eine 

einmalige Anschubfinanzierung in Höhe von 12 Mio. Euro. Diese 12 Mio. Euro werden zu 
gleichen Teilen zwischen den Landkreisen aufgeteilt. Folglich erhält der Landkreis 

Vorpommern-Rügen 2 Mio. Euro als Anschubfinanzierung für vorrangig investive und 
strukturelle Anpassungsmaßnahmen.  
Voraussetzung ist ein beschlossener Maßnahmeplan des Kreistages. Dieser Beschluss ist dem 

Innenministerium M-V bis zum 30.09.2012 anzuzeigen. 
 

Als Basis dieses Beschlussvorschlages dienen ausgewiesene Positionen (siehe Anlage) des 
bereits gefassten Beschlusses KT 068-04/2012 vom 28.02.2012. Demnach hat der Kreistag 
einer Inanspruchnahme der Haushaltsmittel 2012 in Höhe von 3.487,0 T€ für die 

Anpassungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung des Verwaltungssitzes am 
Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund zugestimmt.  

   

Anlagen: 

 
Anlage zur BV/1/0133 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 

aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:        siehe Anlage 

über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
Einzahlung im Haushaltsplan 2013 

1. stellv. LR 2. stellv. LR FDL 14 FDL 12 FDL 13       
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